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002/2023 

 

Federführung: Kämmerei Datum: 03.01.2023 
Bearbeiter: Marion Debes EAPL: 941 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 31.01.2023 öffentlich 

 
 

Haushalt 2023, Rechtsaufsichtliche Würdigung 
 
 
Mitteilung: 
Der in der Sitzung des Gemeindesrats vom 13.12.2022 beschlossene Haushalt enthielt keine 
genehmigungspflichtigen Bestandteile. Dennoch ist die Haushaltssatzung der 
Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen (Art. 65 Abs. 2 GO) und wird frühestens einen Monat nach 
der Vorlage an die Rechtsaufsicht amtlich bekanntgemacht, solange die Rechtsaufsichtsbehörde 
die Satzung nicht beanstandet (Art. 65 Abs. 3 Satz 2 GO). 
Die rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung ging mit Schreiben vom 27.12.2022 bei 
der Gemeinde Niedernberg ein. 
Die amtliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt vom 13.01.2023. Die Haushaltssatzung inkl. 
Anlagen ist auf der Homepage der Gemeinde Niedernberg einsehbar. 
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